
 MetallwerQ Mayer, Metallbau Klaus Mayer, Gewerbestr. 23, 75015 Bretten 
  Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Verkauf, Lieferung und Montage 
 

Wir führen Aufträge gemäß den nachstehenden Geschäftsbedingungen aus. Dies Gelten ohne weiteres für alle weiteren Geschäfte mit 
uns und zwar auch für nachträgliche Änderungen, ohne dass alsdann die Bedingungen 
erneut ausdrücklich herangezogen werden müssen. 
 
Abweichende Bedingungen des Bestellers werden hiermit widersprochen. Sie gelten auch dann nicht, wenn  
evtl. Gegenbestätigungen mit abweichenden Bedingungen nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen  
werden. 
  
1. Angebot  
Unsere Angebote sind stets und in jeder Hinsicht freibleibend. Angebotsunterlagen wie Prospekte, Abbildungen, 
Zeichnungen, Materialangaben, Probestücke und Farben sind für uns nicht verbindlich, soweit wir eine Verbind- 
lichkeit nicht ausdrücklich schriftlich übernommen haben. Eventuelle Änderungen und Verbesserungen ohne 
vorherige Bekanntgabe behalten wir uns vor. 
Angeboteverpflichten uns nicht zur Auftragsannahme. 
 
2. Auftrag 
Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Für Umfang und Inhalt des Auftrages ist- 
allein unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Dies gilt auch für evtl. mündliche Nebenabreden, Änderungen  
und sonstige Vereinbarungen mit uns und unseren Vertretern. Die Berichtigung von Irrtümern bei Angeboten, 
Auftragsbestätigungen und Rechnungen bleibt uns vorbehalten. 
 
3. Zeichnungen 
Von uns erstellte Zeichnungen, die Grundlage für die Weiterverarbeitung eines Auftrages sind, müssen vor  
Inangriffnahme dieser Arbeiten gegengezeichnet an uns zurückgesandt werden. 
Entwürfe und Konstruktionen unterliegen dem Urheberschutz. 
 
4. Preis 
Alle Preise gelten in Euro, grundsätzlich ab Werk und sind freibleibend. Die Berechnung erfolgt zu den Einheits-  
preisen der zum Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung Jeweils gültigen Preislisten. Ändern sich nach Geschäfts- 
abschluss die Nebenkosten, wie Frachten, Steuern und sonstige Lasten, so dürfen diese Erhöhung gegebenenfalls 
rückwirkend dem Kaufpreis zugeschlagen werden. 
 
Bei Aufträgen mit einem Warenwert von unter € 100,-- wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15,--erhoben. 
 
5. Lieferung/Lieferfristen  
Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Gefahr des Bestellers, auch wenn wir den Versand selbst durchführen.  
 
Bei Vereinbarung von Abholung oder Versand nach Anweisung ist die Ware mit der Anzeige der Bereitstellung zur Abholung 
und Versand geliefert. Versandbereite Ware muss sofort abgeholt bzw. die Anweisung zum Versand sofort erteilt werden. 
Kommt der Besteller nicht spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Datum der Anzeige nach, so ist der Kaufpreis nach 
Rechnung unbeachtet des Erhalts der Ware zu zahlen. Der Besteller schuldet für eine evtl. Lagerung auf seine Gefahr 
Lagergebühren, wobei mindestens 1 v. H. des Rechnungsbetrages für jeden Monat zu vergüten ist.   
 
Von uns genannte Lieferfristen sind nur annähernd und unverbindlich.  
In Fällen höherer Gewalt sind wir berechtigt, die Lieferung auf die Dauer der Behinderung und einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Den Fällen höherer Gewalt stehen 
Arbeitskampf und sonstige Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar 
auch dann, wenn diese Umstände bei einem Vor- oder Unterlieferanten eintreten.  
 
Wir sind berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen und abzurechnen. Folgelieferungen und Leistungen werden erst nach 
Ausgleich der Teilrechnungen durchgeführt und erbracht.  

 
 
 



 
6. Zahlung/Zahlungsvereinbarungen 
Wenn nichtabweichende Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
ohne Abzug fällig. Bei jeder Zahlung, die später erfolgt, sowie bei gestundeten Zahlungen berechnen wir unter Vorbehalt 
weiterer Ansprüche bankmäßige Zinsen und Provisionen, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Das gilt sinngemäß für jede 
Liefereinheit. 
 
Im Falle des Zahlungsrückstandes können wir weitere Lieferungen und Leistungen zurückhalten. Wegen irgendwelcher von 
uns nicht anerkannter Gegenansprüche kann der Besteller keine Zahlung zurückhalten und ebenso wenig aufrechnen.  
 
Skontoabzug, falls vereinbart, ist nur zulässig, wenn keine anderen älteren Forderungen mehr bestehen. Haben wir dem 
Besteller Teilzahlungen gewährt, so werden sämtliche Forderungen, auch wenn eine Rate nicht eingehalten wird, sofort 
fällig. 
Nach einem schriftlichen Vertragsabschluss erheben wir eine Anzahlung in Höhe von 30%. 
Je nach Baufortschritt behalten wir uns vor, für unser bereits verarbeitetes Gewerk, eine Abschlagszahlung zu fordern. 
 
7.Stornierungen 
Eine Stornierung eines rechtsgültigen Auftrages durch den Besteller ist nur möglich wenn der Auftrag noch nicht 
produktionstechnisch angearbeitet worden ist. In diesem Fall wird eine Abstandszahlung von 30% des Auftragswertes für die 
bereits entstandenen Kosten erhoben. 
 
 
8.Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen während der Geschäftsverbindung gelieferten Gegenständen bis zur restlosen 
Bezahlung aller Forderungen vor. Für diese Zeit hat der Besteller die von uns gelieferten Gegenstände auf dessen Kosten 
gegen jegliche Schäden versichert zu halten.  
 
9. Retouren 
Rücknahmen von Teilen , die nicht wegen Material- oder Herstellungsfehlern unbrauchbar sind, erfolgt nicht. Sollte trotzdem 
Rücknahme vereinbart werden, muß die Rücksendung in jedem Falle franko vorgenommen werden. 
 
10. Beanstandungen 
Etwaige Bemängelungen hinsichtlich der Menge und Qualität der gelieferten Waren können nur berücksichtigt werden, wenn 
uns diese innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Waren schriftlich bekanntgegeben werden. Bei berechtigten 
Beanstandungen behalten wir uns die Entscheidung vor, ob Ersatz geliefert, der Mangel auf unsere Kosten beseitigt, 
Minderung oder Wandlung gewährt wird. 
 
Erklären wir uns nicht rechtzeitig trotz Mahnung und Fristsetzung, kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages 
verlangen. Dies gilt auch dann, wenn die von uns gewählte Mängelbeseitigung aus von zu vertretenden Gründen, trotz 
Mahnung, nicht rechtzeitig oder aus Unvermögen nicht vorgenommen wird bzw. fehlschlägt. Verweigert der Besteller die 
Annahme der möglichen und sachgerechten Nacharbeit, erlischt jeglicher weiterer Gewährleistungsanspruch. 
 
11. Haftung 
Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach diesen Bedingungen. Alle in Ihnen nicht ausdrücklich zugestandenen 

Ansprüche- auch Schadenersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mangelfolgeschäden 

– sind, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen §276 Absatz 2 BGB bleibt unberührt. 
 
12. Montage 
Montagen erfolgen nach besonderer zeitlicher Absprache unter der Voraussetzung, daß die Örtlichkeiten ein ungehindertes 
Arbeiten zulassen, wozu auch die Möglichkeit zum Anschluß von Elektrowerkzeugen sowie Entnahme von Strom und Wasser 
gehört. Etwa notwendige Geräte und Gerüste sind bauseits ohne Berechnung zu stellen, wie auch die Schaffung der 
Montagevoraussetzung bauseits für uns kostenlos zu erfolgen hat. Maurer-, Stemm- und Beiputzarbeiten sind bauseits 
termingerecht und ohne Kosten für uns durchzuführen. 
 
Für Instandsetzung und Umbau alter Anlagen wird keine Gewähr übernommen. Für nicht von uns selbst hergestellte oder 
erbrachte Teile wird Gewähr nur insoweit übernommen, als sie von den betreffenden Herstellerwerken aufgrund ihrer 
Gewährleistungsbestimmungen anerkannt wird. Unsere Leistungen sind vom Besteller vor Beschädigung beim weiteren 
Baugeschehen zu schützen. 



 
 
13. Leihbaustufen 
 
Leihbaustufen, die die Nutzung der Treppe während der Rohbauphase ermöglichen, werden dem Besteller für einen zuvor 
definierten Zeitraum zur Verfügung gestellt. Bei Erhalt der Leihbaustufen erhält der Besteller eine Rechnung, die bei 
Rückgabe der Leihbaustufen zu 50% seinem Konto gutgeschrieben wird (Abnutzung), unter der Voraussetzung, daß der 
Nutzungszeitraum vom Besteller eingehalten worden ist. 
 
14. Gewährleistung 
Bei Verträgen auf Erbringung von Bauleistungen endet die Gewährleistung nach 5 Jahren. Bei reinen Liefergeschäften endet 
die Gewährleistung nach 6 Monaten. Sie beginnt mit dem Rechnungsdatum der jeweiligen Liefergegenstände. 
 
 
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt der Sitz unseres Unternehmens als vereinbart. Die Gerichtsstandvereinbarung gilt 
auch für alle Ansprüche aufgrund einer Rückabwicklung des Vertrages und für das Mahnverfahren. Es gilt grundsätzlich 
deutsches Recht. Bei Geschäften mit ausländischen Firmen steht uns das Recht zu, Gerichtsstand und Anwendbarkeit des 
Rechts des Landes des Partners zu wählen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16. Widerrufsrecht 

 

+++++++++++++Widerrufsbelehrung ++++++++++ 
 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen, ohne Angabe von Gründen, diesen Vertrag zu wiederrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag unserer Auftragsbestätigung. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an: 
 
MetallwerQ Mayer 
Gewerbestr. 23 
75015 Bretten 
Tel.: 07252-7666 
Fax: 07252-76667 
Mail: info@metallwerq-mayer.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.  
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben. 
 
 

++++++++++Widerrufsformular+++++++++ 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück 
An 
MetallwerQ Mayer, Gewerbestr. 23, 75015 Bretten, Tel: 07252-7666, Fax:07252-7667 
Mail: info@metallwerq-mayer.de  
 
Hiermit wiederrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung/Kauf: 
 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
Bestellt am………………………………………………………….. 
 

Name und Anschrift des /der Verbraucher(s): 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Unterschrift des /der Verbraucher (s) 
 
 
 
Ort und Datum:………………………………………………………….. 

mailto:info@metallwerq-mayer.de

